
Preisverzeichnis

für  die  Benutzung  der  Schul-  und  Sporthalle  mit  Mehrzwecknutzung  (Rheingießenhalle)

Der  Gemeinderat  hat am 27. Juli 2020  auf  Grund  von § 8 der  Benutzungsordnung  für  die

Schul-  und Sporthalle  mit  Mehrzwecknutzung  (Rheingießenhalle)  der  Gemeinde  Rust

folgendes  Preisverzeichnis  beschlossen  (alle  Preise  zzgl.  MwSt):

l. Gesamte  Halle  (pro  Veranstaltungstag)

A) Allqemeine  Veranstaltunqen  (kein  Tanz)

1. Örtliche  Vereine

2. auswärtige  Vereine

390,00  €

900,00  €

B) BetriebsveranstaItunqen

1. örtliche  Betriebe

2. auswärtige  Betriebe

700,00  €

I .ooo,oo  €

C) Tanzveranstaltunqen:

1. örtliche  Vereine

2. private  und auswärtige  Veranstalter

580,00  €

I .ooo,oo  €

ii. Hallendrittel  (pro  Veranstaltungstag)

Jeweils  1/3  der  o.g. Preise

Ill.  Separate  Benutzung  (pro  Veranstaltungstag)

Ai Foyec

B) Mehrzweckraum

C) WC-Anlaqe  Keller

85,00  €

70,00  €

20,00  €



IV.  Sportliche  Veranstaltungen

A) Turniere,  Spiele  und  sportliche  Veranstaltunqen

1. Turniere,  etc.  örtlicher  Vereine

pro  Stunde:

2. Turniere  von  Jugendlichen  bis

zum  Alter  von  18  Jahren  pro  Stunde:

3. Turniere  auswärtiger  Vereine  pro  Stunde

4. mindestens

B) Traininq  der  örtlichen  Vereine

1. Hallendrittel  je angefangene  Stunde

1.1 Jugendliche  bis  zum  Alter  von

18  Jahren  je angefangene  Stunde

2. Mehrzweckraum  je angefangene  Stunde

2. 1. Jugendliche  bis zum  Alter  von

18  Jahren  je angefangene  Stunde

C) Traininq  der  auswärtiqen  Vereine

1. Hallendrittel  je  angefangene  Stunde

2. Mehrzweckraum  je angefangene  Stunde:

V. Zusätzliche  Gebühren

A) Küchennutzunq

Benutzung  der  Schankanlagen,  der  Wirtschafts-

Küche  einschließlich  der  Geräte  und  des

Vorratsraumes  je Veranstaltungstag:

24,00  €

3,75  €

85,00  €

240,00  €

6,00  €

2,10  €

2,50  €

1,10 €

29,00  €

5,00  €

iOO,OO  €



B) Benutzunq  Bühne

1.  Mobile  Bühne

a)  Örtliche  Vereine

b) Andere  Nutzer

2. Mobile  Bühne  und Kabinett  (inkl.  Vorhang)

a)  Örtliche  Vereine

b)  Andere  Nutzer

C) Auf-  und  Abbau

1.  Mobile  Bühne

a)  Örtliche  Vereine

b) Andere  Nutzer

2. Mobile  Bühne  und  Kabinett

a)  Örtliche  Vereine

b)  Andere  Nutzer

D) Hausmeisteraufsicht

Aufsicht  durch  den  Hausmeister  bei Veranstaltungen

nach  Abschnitt  I, ll, Ill und IV A)

über  21 Uhr  hinaus  pauschal

E) Hauptreiniqunq

1. nach  Veranstaltunqen

(außer  Fastnacht  und  Tanz)  nach  Abschnitt  I, ll, Ill und IV A)

a) Foyer

b) Küche

c) Hallendrittel

d) Gesamter  Hallenbereich

e) WC-Anlage

o Mehrzweckraum

2. nach  Fastnachts-  und Tanzveranstaltunqen

nach  Abschnitt  I, II, Ill und IV A)

a) Foyer

b) Küche

c) Hallendrittel

d) Gesamter  Hallenbereich

100,OO  €

125,00  €

200,00  €

250,00  €

100,OO  €

200,00  €

200,00  €

400,00  €

32,00  €

40,00  €

30,00  €

30,00  €

100,OO €

20,00  €

20,00  €

55,00  €

35,00  €

90,00  €

400,00  €



e) WC-Anlage 40,00  €

f) Mehrzweckraum 40,00  €

3. Die Gemeinde  Rust  behält  sich  vor,  die Kosten  der  Hauptreinigung  nach  Veranstaltungen

entsprechend  dem  tatsachlichen  Aufwand  zu berechnen.  Dieser  erfolgt  nur  nach  vorheriger

schriftlicher  Vereinbarung  mit  dem  Veranstalter.

F) Ein-  und Ausräumen  der  Halle

Falls  der  Veranstalter  das  Ein-  und Ausräumen  der  Halle  sowie  die besenreine  Überqabe  nicht

leistet,  übernimmt  die Gemeinde  diese  Arbeiten  qeqen  Ersatz  der  tatsächlich  entstandenen

Kosten.

Dieses  Preisverzeichnis  tritt  am 1. September  2020  in Kraft.  Gleichzeitig  wird  die

Gebührenordnung  vom  1. Januar  2017  aufgehoben.

Rust,  den  28. Juli 2020

Dr. Kai-Achim  Klare

Bürgermeister


